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RUNDSCHREIBEN 019/2022

Förderungen AMA Manufakturensiegel

Betrifft: 100%-Förderung für AMA-Manufakturensiegel-Erstaudit Frist:

Kurzinfo: Förderung der Echtkosten für das Erstaudit in Höhe von bis zu € 400,- 
pro Betrieb ab sofort einreichbar

Wie bereits angekündigt wurde nunmehr der Fördervertrag zwischen der Bundesinnung der Le-
bensmittelgewerbe und dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
(BMDW) zur Förderung der Kosten für das Erstaudit zum AMA-Manufakturensiegel endgültig un-
terzeichnet. 

Gefördert werden die Echtkosten in voller Höhe bis zu einem Betrag von € 400,- pro Be-
trieb. In Summe stehen österreichweit € 40.000,- an Fördermitteln zur Verfügung.

Wie ist hier die Vorgangsweise?

Grundsätzliche Information über das AMA-Manufakturensiegel und das Prozedere zur Anmel-
dung bei der AMA stellt die AMA sehr übersichtlich auf einer eigenen Seite zur Verfügung. Eine 
Präsentation mit Informationen zu den Vorteilen und (Gratis-)Angeboten für Teilnehmer:innen 
am AMA-Manufakturensiegel übermitteln wir in der Anlage. Ebenfalls in der Anlage findet sich 
eine Liste, welche Euro-Summen den hier angebotenen Vorteilen bei Einkauf am „freien Markt“
entsprechen würden.

Die Abwicklung des Audits und der Förderung läuft wie folgt:

 Im Zuge der Anmeldung zum Gütesiegel muss der Anmelder nur das Kästchen zur Förder-
einreichung anklicken – das reicht, ein extra Förderantrag ist nicht nötig. 

 Das vollautomatische System der AMA informiert die zuständige Landesinnung, von wel-
chem Betrieb ein Antrag eingegangen ist. 

 Im weiteren beauftragt der Betrieb eine Zertifizierungsstelle (Die Liste der dafür von 
der AMA zugelassenen Zertifizierungsstellen findet sich HIER.) und wickelt Audit und Be-
zahlung ab.

 Der Betrieb reicht anschließend die Auditrechnung und die Bestätigung seiner Bezahlung
bei seiner Landesinnung ein.

 Die Landesinnung refundiert die Auditkosten (tritt hier in Vorlage) und übermittelt die 
Rechnung samt Refundierungsbestätigung an die Bundesinnung.
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 Die Bundesinnung sammelt die Einreichungen und übermittelt die Unterlagen halbjähr-
lich zur Prüfung ans Ministerium.

 Das Ministerium überweist die freigegebenen Fördermittel an die Bundesinnung, die das 
Geld an die Landesinnung refundiert.

Achtung! 

 Rechnungen über Mehrfachaudits werden vom BMDW nicht akzeptiert. Möchte ein Be-
trieb daher gleichzeitig beispielsweise ein Bio-Audit und das Audit zum AMA-Manufaktu-
rensiegel abwickeln, so muss die Zertifizierungsstelle für die beiden Audits getrennte 
Rechnungen ausstellen. 

 Das BMDW überprüft stichprobenartig oder im Anlassfall, ob die verrechneten Summen 
korrekt sind. Sollten hier widerrechtlich zusätzliche Kosten auf der Auditrechnung zum 
AMA-Manufakturensiegel Eingang gefunden haben, wird die Rechnung nicht akzeptiert. 

Beispiel: Die Rechnung für zwei Audits werden so geteilt, dass das AMA-Manufakturen-
siegel-Audit (fast) genau € 400,- ausmacht und der (geringere) Restbetrag wird für das 
andere Audit verrechnet. Das BMDW kennt natürlich die Verrechnungssätze der zugelas-
senen Zertifizierungsstellen ebenso wie die AMA. Erfahrungsgemäß liegen die Kosten 
deutlich unter dem Grenzwert.

Interessierte Unternehmen werden ersucht, sich für weitere Informationen direkt an die AMA 
zu wenden. Bei Fragen steht Frau Julia Göschelbauer, MA vom Netzwerk Kulinarik der AMA zur 
Verfügung (T 050 3151 4800, 0664 829 31 47 | M julia.goeschelbauer@amainfo.at). 

Gültig ab/Status: Beilagen: 
B1 – Vorteile für teilnehmende Betriebe
B2 – Maßnahmen zur Unterstützung

Freundliche Grüße
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE

KommR Willibald Mandl e.h.
Bundesinnungsmeister

DI Anka Lorencz e.h.
Geschäftsführerin
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